
0rtsgemeinde Rutsweiler o.d. Louter

Vereinfochte Anderung des Bebouungsplones "stieböckern und "Bruch",
Erweiterung I, der 0rtsgemeinde Rutsweiler o'd' Louter

BEGRÜNDUNG

AII

Rutsweíler o.d.L., den lLog lgtl

Der 0rtsgemeinderot Rutsweiler o.d. Louter hot in seinet1-Sitzung om

ll.07.l9il beschlossen, den mit Bescheid der Kreisverwoltung KuseI vom

24.4.lggg genehmigten und seit 17.5.1989 rechtsverbindlichen Bebouungs-

plon "StÍeúöcker" und "Bruch", Erweiterungsplon I¡der Qrtsgemeinde
hutsweiler o.d. Louter im vereinfochten Verfohren noch"0- lg ¡bs. I BouGB

hinsichtlich der Dochgeschoßousbouten und der Dochoufbouten zu öndern'

Durch die vereinfochte Änderung des Bebouungsplones wird nur die öußere

Gestoltung der boulichen Anlogen on die sich Ím Rohmen der Dorferneuerung
geönderten Anschouungen wie folgt ongepoßt:

o) Dochgeschoßous bouten

nes

b) Dochoufbouten

2. Plonung sziel

Noch dem rechtskröftigen Erweiterungsplon sind zwei Vollgeschoße ols
Höchstgrenze erloubt. Nunmehr sind zusötzlich ouch Dochgeschoßousbouten

zulöss ig.

Zíff . 2.3 der bouordnungsrechtlichen Festsetzungen, wonoch Dochoufbouten
n.icht zugelossen sind, ni"d oufgehoben und erhölt folgende Neufossung:

Dochoufbouten zum Ausbou von Wohnröumen in Dochgeschoßen (2.8. Dochgouben)

sind zugelossen. Die Goubenlönge dorf höchstens 213 dec Trouflönge be-

t rogen .

Durch die Zulössigkeiit der Dochgeschoßousbouten und der Dochoufbouten
wird die gestolterische Zielsetzung erreicht.

3. Erschließung
Durch die Änderung des Bebouungsplones werden keine weiteren Erschließungs-
moßnohmen erforderl ich.

4. Flöchensröße

Die Flöchengröße von co. 0,7 ho bleibt unveröndert.

5. Grenzen des Bebouunqsplones

Die vêfreinfochte Änderung berührt nicht die Grenzen des Bebouungsplones.

ó. Kosten der ErschÍ'i.ßung
Durch die vereinfqchte Anderung fqIlen keine zusötzlichen Erschließungs-
kosten on.

7. 0rdnung des Grund und Bodens

Die Ordnung des Grund und Bodens ist vollzogen; weitere Moßnohmen werden
nicht erforderl ich.

B. Grundzüge de r Plonung

Durch die Änderungen werden die Grundzüge der Plonung des genehmigten Be-
bouungsplones nicht berührt.
Die für diesen Bebouungsplon bereits bestehende Konzeption der 0rdnung der
stödteboulichen Entwicklung, die sich ous der Gesomtheit und Zusommenschou

der bestehenden plonerischen Festsetzungen ergibt, bleibt in ihrem grund-
sötzI i,l6en Chorokter unongetostet.,//
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